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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.12.2000 

Geschäftszahl 

97/13/0111 

Rechtssatz 

Der Umstand, dass der Steuerpflichtige die als Werbungskosten geltend gemachten Auslagen nicht selbst 
getragen hat (hier: der Arbeitgeber trug die Auslagen), steht für sich allein einer Anerkennung der 
Aufwendungen als Werbungskosten nicht entgegen. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 
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